Bilanz und Erfog

1. Grundsatz der Bilanzgleichheit

(§ 252, I , Mr. 1  HGB)

Die Schlußbilanz ist gleichzeitig die Eröffnungsbilanz des Folgejahres. Dies soll verhindern, daß beim Übergang auf das neue GJ nachträglich Wertveränderungen vorgenommen werden.

2. Grundsatz der Unternehmensfortführung ( going-concern)

(§ 252, I, Nr. 2 HGB)

Bei der Bewertung ist grundsätzlich von der Fortführung des Unternehmens auszugehen. Die einzelnen Vermögensgegenstände dürfen nicht nach ihren Liquidationswerten bewertet werden. Die Abweichung von diesem sogenannten going-concern-Prinzip ist nur im Falle des Konkurses oder Liquidation möglich.

Beispiel: Wert einer Anlage = AK – Abschreibung

3.
Grundsatz der Einzelbewertung

(§ 252, I, Nr. .3 HGB)

Grundsätzlich sind alle Vermögensgegenstände (AV und UV) und Schulden einzeln zu bewerten, um den Wertansatz eines Wirtschaftsgutes besser prüfen zu können (Klarheit). Allerdings sind Bewertungsvereinfachungsverfahren aus Gründen der Wirtschaftlichkeit gesetzlich zugelassen, wir zum Beispiel Sammel/Gruppenbewertung für gleichwertige Vorräte (§ 240, IV und 256 HGB).

4.
Grundsatz der Stichtagbezogenheit (Stichtagsprinzip)

(§ 252, I, Nr. 3 HGB)

Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden hat sich nach den Verhältnissen am Abschlußstichtag (31.12) zu richten. Wertaufhellende und wertbeeinflussende Tatsachen werden hier unterschieden.

Wertaufhellende Tatsachen

(§ 252, I , Nr. 4 HGB)

Beziehen sich auf das zurückliegende GJ . 

Sind Tatsachen, die nach dem Bilanzstichtag  und vor Aufstellung der Bilanz3, bekannt werden, die aber Ereignisse vor dem BStichtag betreffen müssen in der Bilanz berücksichtigt werden.(Abschreibung/ Einzelwertberichtigung)

Werterhellende Tatsachen müssen nach dem Stichtagprinzip berücksichtigt werden, da die erlangte bessere Erkenntnis über den Wert zum BStichtag berücksichtigt werden kann und muß.

Beispiel: nachträgliche Mängelrüge im GJ 90 bezogen auf GJ 89,  uneinbringliche Forderung durch Konkurs des Kunden vor BStichtag

Wertbeeinflussende Tatsachen

Beziehen sich nicht auf das zurückliegende GJ. 

Sind Tatsachen, die nach Bstichtag eingetreten sind, aber vor Aufstellung der Bilanz bekannt werden. Diese 

· dürfen nach Stichtagprinzip nicht berücksichtigt werden, da dieser Sachverhalt am Bstichtag nicht objektiv bestanden hat.

· sollten nach Vorsichtsprinzip berücksichtigt werden (Imparitätsprinzip - Umlaufvermögen)

Beispiel: uneinbringliche Forderung durch Konkurs des Kunden nach Bstichtag

4.
Grundsatz der Periodenabgrenzung

(§ 252, I, Nr. .5 HGB)

Aufwendungen und Erträge sind dem GJ zuzuordnen, in dem sie wirtschaftlich verursacht wurden. Aktiv und Passive Rechnungsabgrenzung ( im voraus gezahlt oder erhalten) , Sonstige Forderungen und Verbindlichkeiten (noch zu zahlen oder zu erhalten) und Rückstellung ermöglichen eine periodengerechte Erfolgsermittlung.

5. Grundsatz der Bewertungsstetigkeit


(§ 252, I, Nr. .6 HGB)

Bewertungs und Abschreibungsmethoden sollten beibehalten werden, um die Vergleichbarkeit der GJ sicherzustellen.

6.
Grundsatz der Vorsicht (Vorsichtsprinzip)

(§ 252, I, Nr. 4 HGB)

Der Grundsatz der Vorsicht besagt, daß der Kaufmann die Vermögens-, Schulden- und Erfolgslage zum Jahresabschluß vorsichtig bewerten muß. Das Vorsichtsprinzip dient der Kapitalerhaltung und dem Schutz der Gläubiger. Das Vorsichtsprinzip soll überhöhte Gewinnausschüttungen verhindern und trägt deshalb zur Erhaltung des Eigenkapitals und damit der Haftungssubstanz gegenüber den Gläubigern bei. Willkürliches Über- und Unterbewerten wird dadurch unterbunden. Das Prinzip der Vorsicht ist oberster Bewertungsgrundsatz.

Der Bilanzierende muß somit innerhalb der Bestimmungen Wertschätzungen vornehmen, d.h. er hat bei den Vemögensgegenständen stets den niedrigeren und bei Schulden den höchsten Wert anzusetzen. Darüber hinaus sollen stets unvorhersehbare Risiken und Verluste erfaßt werden. Problematisch ist hier die Grenze zwischen berechtigter Vorsicht und unberechtigter Willkür zu ziehen. Diese Grenze liegt dort wo der B subjektive bewertet.

Bewertung

Sichere Ereignisse: 

Ansatz des zu erwartenden Betrages

Häufige Ereignisse: 

Erwartungswert

Subjektive Ereignisse: 

Ansatz des am stärksten erfolgmindernden Betrag

Das Vorsichtsprinzip findet seine konkrete Anwendung in folgenden Bewertungsprinzipen:

· Realisationsprinzip
Gewinne dürfen nur dann ausgewiesen werden, wenn sie durch Umsatz tatsächlich entstanden, also realisiert 

sind

· Imparitätsprinzip
Vorhersehbare Risiken und Verluste müssen berücksichtigt werden 

· Niederstwertprinzip
Vermögensgegenstände sind eher zu niedrig als zu hoch bewerten 

· Höchstwertprinzip
Verbindlichkeiten werden eher höher angesetzt

6.1
Realisationsprinzip 

( § 252 , I, Nr. 4 letzter Halbsatz HGB)

‚ Gewinne sind nur zu berücksichtigten, wenn sie am Abschlußstichtag realisiert sind.‘
Gewinne dürfen nur dann ausgewiesen werden, wenn sie durch Umsatz tatsächlich entstanden, also realisiert sind. Nur die am Abschlußstichtag durch Verkauf oder Zahlung realisierte Gewinne dürfen durch diese Bewertungsobergrenze ausgewiesen werden. Nicht realisierte Gewinne, wie eine Wertsteigerung die über Anschaffungs- und Herstellungskosten hinaus entstanden ist (Grundstückpreise gestiegen) dürfen somit nicht ausgewiesen werden (Anschaffungswertprinzip). Hier spricht man von stillen Reserven. 

Problematisch ist die Bestimmung des Zeitpunktes der Realisation. Nach herrschender Meinung ist dies der Zeitpunkt der Rechnungserstellung nach erfolgter Lieferung, da hier die wesentlichen Fakten zusammen kommen:

· Übergabe des Gutes (Vertragserfüllung durch den Lieferanten)

· Eigentum geht auf den Käufer über

· Abrechnungsfähigkeit gegeben

6.2 Imparitätsprinzip 

(§ 252, I, Nr. 4 HGB)

‚.. namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlußstichtag entstanden sind, zu berücksichtigen..‘

Anschaffungs-, Niederst- und Höchstwertprinzip bewirken, daß nicht realisierte Verluste und Wertminderungen sowie unvorhersehbare Risiken ausgewiesen werden müssen, nicht realisierte Gewinne jedoch nicht. Diese ungleiche Behandlung bezeichnet man als Imparitätsprinzip, als ein Ausdruck kaufmännischer Vorsicht.

6.2.1 Niederstwertprinzip

(§253, II, S. 2/3 und § 253, III HGB )

Im Niederstwertprinzip findet das Imparitätsprinzip für das Anlage- und Umlaufvermögen seine konkrete Anwendung. Es besagt, daß von zwei möglichen Wertansätzen der niedrigere Wert angesetzt werden muß. ‚Vermögensgegenstände sind höchstens mit den AK und HK vermindert um die Abschreibung anzusetzen. 

Das Niederstwertprinzip führt somit zum Ausweis nicht realisierter Verluste. Nicht realisierte Verluste sind aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht  Verluste und müssen wie Verluste behandelt werden.

Man unterscheidet zwischen strengem und gemildertem Niederstwertprinzip:

· Strenges Niederstwertprinzip bedeutet, daß für das Umlaufvermögen und für nicht abnutzbares Anlagevermögen von den zwei möglichen Wertansätzen (AK/HK oder Tageswert) stets der niedrigere Wert am BStichtag angesetzt werden muß. 

Abnutzbares Anlagevermögen sind planmäßig abzuschreiben, bzw. auch außerplanmäßig bei einer erwarteten dauernden Wertminderung.

· Gemildertes Niederstwertprinzip besagt, daß für AV/UV der niedrigere Wert auch bei vorübergehender Wertminderung nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung angesetzt werden darf (§ 253, III, S.3). Dieses Wahlrecht gilt bei einer Kapitalgesellschaft nur für das Finanzanlagevermögen und nicht für die Sachanlagegüter (§ 279 I HGB).Der niedrigere Wert darf bei dem Umlauf- und Anlagevermögen beibehalten werden. Eine Wertaufholung bis zu den fortgeführten Anschaffungskosten ist jedoch möglich und gilt für alle PG und KG (§253, V HGB)

	Anschaffungskosten (Betriebsbereiter zustand)
	Herstellungskosten

	Anschaffungspreis
	Pflicht:

	./. Anschaffungsminderung (Rabatt, Skonti)

+  Nebenkosten (Bezugskosten, Notar, Zoll, etc.)

+ nachträgliche Anschaffungskosten (Zubehör Anlagen, Umbau, Erschließung)
	Materialkosten

+ Fertigungskosten

+ Sondereinzelkosten Fertigung



	= Anschaffungskosten
	= Herstellungskosten (Untergrenze)

	FK-Zinsen  dürfen nicht angesetzt werden !!!!
	Wahlrecht:

+ Materialgemeinkosten

+ Fertigungsgemeinkosten einschl. Abschreibung

+ Verwaltungsgemeinkosten
+ Aufwendungen soziale Leistungen

Vertriebskosten und FK-Zinsen nicht ansetzen !!!



	
	= Herstellungskosten (Obergrenze)

	
	


6.2.2
Höchstwertprinzip 

(§253, I HGB)

Am Abschlußstichtag müssen bei den Verbindlichkeiten von zwei möglichen Wertansätzen der höhere eingesetzt werden. Das Höchstwertprinzip führt zum Ausweis eines nicht realisierten Verlustes. 

Bewertung der Schulden

Bei der Bewertung der Schulden setzt man den höheren Rechnungsbetrag in die Bilanz ein.

Beispiel:

Währungsschwankungen bei einer Verbindlichkeiten

Rechnungsbetrag am 20.11.: $ 16.000 bei einem Kurs von 1,60 DM/$

· Rechnungsbetrag am 31.12 : $ 18.000 da der Kurs gestiegen ist auf 1,80 DM/$

Der Verlust von 2.000 DM muß ausgewiesen werden , bzw. der hier höhere Wert wegen der kaufmännischen Vorsicht

· Rechnungsbetrag am 31.12 :
$ 15.000 da der Kurs gesunken ist auf 1,50 DM

Der Gewinn von 1.000 DM darf noch nicht ausgewiesen werden, da dieser Gewinn noch nicht realisiert ist. Aus Gründen der Vorsicht ist der Kurs von 1,60 DM anzusetzen.

Bei Hypothek und Anleiheschulden werden Abgeld (Disagio) und Aufgeld (Agio) unter aktive Rechnungsabgrenzung erfaßt und durch planmäßige Abschreibung auf die Laufzeit verteilt.

Die übrigen Verbindlichkeiten ( Lieferung, Bankschulden) werden zum Nennwert angesetzt.

6.2.1.1

Bewertung des Anlagevermögens

Man unterscheidet zwischen abnutzbaren und nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern.

· Abnutzbare Anlagegüter (Maschinen, Gebäude) unterliegen einer planmäßigen Abschreibung (linear/ degressiv - Abschreibungpflicht). Die fortgeführten AK/HK (AK-Abschreibung) bilden den Wertansatz.

· Nicht abnutzbare Anlagegüter (Grundstück, Wertpapiere) sind mit ihren AK anzusetzen.

· Alle Anlagegüter sind bei einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung (Schaden, technischer Fortschritt) auf den niedrigeren Tageswert abzuschreiben (außerplanmäßig strenges NWP)

· Anlagegüter dürfen bei vorübergehender Wertminderung auf den niedrigeren Tageswert abgeschrieben werden, sofern das kaufmännisch vernünftig erscheint (gemildertes NWP). Dieses Wahlrecht gilt bei KG nur für Finanzbereich.

· Wertaufholung möglich, aber nur bis zum fortgeführten AK.

6.2.1.2

Bewertung des Umlaufvermögens

Gemäß § 266 HGB sind dies

· Vorräte

· Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

· Wertpapiere

· Flüssige Mittel

· Für die Bewertung der Wirtschaftsgüter des UV gilt das strenge NWP. Sie dürfen höchstens mit ihren AK oder HK angesetzt werden. Liegt der Tageswert darunter ist dieser anzusetzen. (§253, III HGB)

· Zusätzliche Abschreibungen dürfen vorgenommen werden, wenn eine weitere Wertminderung zu erwarten ist. (Abschreibungswahlrecht) (§253, III HGB)

· Ein niedrigerer Wertansatz kann beigehalten werden (Wahlrecht), wenn die Gründe nicht mehr bestehen (stille Reserve). Wertaufholung möglich bis zum AK oder HK als Wertobergrenze.

Bewertung der Vorräte

Das Vorratsvermögen:




Ausgangswert für die Bewertung
· Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Handelswaren 

Anschaffungskosten

· Unfertige Erzeugnisse und fertige Erzeugnisse

Herstellungskosten

Eine Einzelbewertung ist bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Handelswaren kaum möglich, da zu unterschiedlichen Preise und Zeitpunkten angeschafft wird. Der Gesetzgeber erlaubt deshalb eine Sammel/Gruppenbewertung für gleichwertige Vorräte in Form einer Durchschnitts- oder Verbrauchsfolgebewertung (§ 240, 4 und 256 HGB) Die Ergebnisse müssen jedoch mit dem Tageswert am Bilanzstichtag verglichen werden. (NWP)

	
	ME
	DM/Me
	DM
	FiFo
	LiFo
	HiFo

	AB
	100
	3
	300
	
	100*3
	100*3

	Zugang
	100
	7
	700
	
	100*7
	

	Zugang
	50
	5
	250
	50*5
	
	

	Zugang
	150
	4
	600
	150*4
	
	100*4

	EB
	200
	
	1850
	850
	1000
	700


Durchschnittsbewertung

Anfangsbestand AK und Zugänge / Gesamtmenge = durchschnittliche AK. 

Beispiel: 1850 DM  / 400ME =4,625 * 200 = 925

Sofern der Tagessatz am Bilanzstichtag niedriger ist, muß gemäß dem Niederstwertprinzip dieser angesetzt werden.

Verbrauchsfolgebewertung

FiFo-Methode (first in – first out)

Zuerst Erworbenes/Hergestelltes wird zuerst verbraucht/verkauft, d.h. der Endbestand stammt aus den letzten Zugängen und wird zu deren Preisen auch bewertet.

LiFo-Methode (last in – first out)

Zuletzt Erworbenes/Hergestelltes wird zuerst verbraucht/verkauft, d.h. der Endbestand setzt sich aus dem AB und den ersten Zugängen zusammen. Diese Methode führt somit bei steigenden Preisen zu einer sehr niedrigen Bewertung. Sollte der Tageswert niedriger sein ist dieser anzusetzen. Bei fallenden Preisen nicht anwendbar.

HiFo-Methode ( Highest in – first out)

Man geht von der billigsten Ware aus.

Bewertung der Forderungen

Die Forderungen werden in Form einer Einzelbewertung zum Jahresende auf Bonität oder Einbringlichkeit überprüft und aus Gründen der Klarheit voneinander getrennt (zweifelhaft von einwandfrei)

1. einwandfreie Forderungen, wenn mit dem Zahlungseingang in Voller Höhe gerechnet werden kann. Bewertung: Nennbetrag ansetzen.

2. Zweifelhafte Forderungen, wenn der Zahlungseingang unsicher ist ( Kunde hat trotz Mahnung nicht gezahlt oder Konkursverfahren ist beantragt) Bewertung: geschätzter Nettowert.

3. Uneinbringliche Forderungen, wenn der Forderungsausfall endgültig feststeht. ( Konkursverfahren eingestellt mangels Masse)

6.2.1.3

Rückstellungen

(§ 249 HGB)

Rückstellungen sind aufgrund periodengerechter Erfolgsermittlung für Aufwendungen deren Höhe und Fälligkeit noch nicht bekannt ist (Sonstige Verbindlichkeiten sind bekannte Größen) zu bilden. 

Müssen gebildet werde

· für ungewisse Verbindlichkeiten (Steuernachzahlung, Prozeßkosten, Garantie- Provision –Pensionsverpflichtungen)

· für drohende Verluste aus schwebenden Geschäfte (Preisrückgang gekaufter aber noch nicht gelieferter Rohstoffe – Lieferung und Zahlung noch nicht erfolgt) 

Aus Gründen der kaufmännischen Vorsicht müssen Rückstellungen in Höhe des zu erwartenden Verlustes gebildet werden.

· Unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im neuen Geschäftsjahr innerhalb der ersten drei Monate nachgeholt werden (auch für Abraum)

· für Gewährleistungen ohne rechtl. Verpflichtung (Kulanz)

Dürfen gebildet werden:

· Unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im neuen Geschäftsjahr innerhalb des Geschäftsjahres nachgeholt werden

· Aufwendungen (Großreparaturen, Werbekampagnen, Messen, etc.)

Der Wert muß geschätzt werden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, wenn der Grund entfallen ist.
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